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Laufende Nummer 2 

Haushaltssatzung 

Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Beckum – Ennigerloh (interkommunale Ge-

samtschule) für das Haushaltsjahr 2026 

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621/SGV. NRW 202) in der zzt. 

geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 

NRW S. 666/SGV. NRW. 2023) in der zzt. geltenden Fassung, hat die Verbandsversamm-

lung des Schulzweckverbandes Beckum - Ennigerloh mit Beschluss vom 24.09.2025 fol-

gende Haushaltssatzung erlassen:  

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 

Zweckverbandes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen so-

wie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Ver-

pflichtungsermächtigungen enthält, wird 

Im Ergebnisplan mit  

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 388.711,68 € 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 392.930,00 € 

Im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit auf 388.711,68 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit auf 397.630,00 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

der Investitionstätigkeit auf 0,00 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

der Investitionstätigkeit auf 0,00 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

der Finanzierungstätigkeit auf 

festgesetzt. 

0,00 € 

§ 2 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
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§ 4 

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbe-

trages im Ergebnisplan wird auf  

4.218,32 € 

festgesetzt. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 

dürfen, wird auf  

10.000,00 € 

festgesetzt. 

§ 6 

Die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 83 

GO NRW wird bis zu einem Betrag von 2.500,00 € auf den Verbandsvorsteher übertragen.  

§ 7 

Die Zweckverbandsumlage wird auf 335.591,68 € festgesetzt und ist in Höhe von 

136.790,61 € von der Stadt Beckum und in Höhe von 198.801,07 € von der Stadt Enniger-

loh zu tragen. 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh 

(interkommunale Gesamtschule) für das Haushaltsjahr 2026 

Die vorstehende Satzung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh für das Haushalts-

jahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als 

untere staatliche Verwaltungsbehörde in Warendorf mit Schreiben vom 17.10.2025 ange-

zeigt worden. Gleichzeitig sind die Genehmigung der Festsetzung der Verbandsumlage 

gem. § 19 Abs. 2 GkG und die Verringerung der allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO 

NRW beantragt worden. Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Waren-

dorf hat den Antrag an die Bezirksregierung in Münster weitergeleitet. Die Bezirksregie-

rung hat mit Verfügung vom 18.12.2025 mitgeteilt, dass keine Bedenken bestehen, die 

Haushaltssatzung bekannt zu machen und gleichzeitig die festgesetzte Zweckverbandsum-

lage gem. § 78 Abs. 8 SchulG i.V.m. § 19 Abs. 2 GkG sowie die Verringerung der allgemei-

nen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW im Einvernehmen mit der unteren Kommunalauf-

sicht genehmigt. 

Nach § 18 Abs. 1 GkG ist eine öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung nicht erforder-

lich. 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Zweckverbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung des Schul-

zweckverbandes Beckum-Ennigerloh vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Schulzweckverband Beckum-

Ennigerloh vorher gerügt worden und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Ennigerloh, 08.01.2026 Berendes 

 Verbandsvorsteher 
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Laufende Nummer 3 

Schulzweckverband 

Beckum – Ennigerloh 

Der Verbandsvorsteher 

Bekanntmachung 

des Jahresabschlusses 2024 für den 

Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh 

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 einschließlich der Ent-

lastung des Verbandsvorstehers 

Die Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes hat in ihrer Sitzung am 

24.09.2025 folgenden Beschluss gefasst: 

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 des Schulzweckverbandes Beckum-

Ennigerloh über 130.397,23 Euro wird festgestellt. 

2. Dem Verbandsvorsteher, Herrn Bürgermeister Berthold Lülf, wird für das Haus-

haltsjahr 2024 vorbehaltlos Entlastung erteilt. 

3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 36.807,23 Euro wird in Höhe von 

14.717,64 Euro durch die Ausgleichsrücklage, der verbleibende Fehlbetrag in 

Höhe von 22.089,59 Euro wird durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ge-

deckt. 

2. Bekanntmachung 

Der Jahresabschluss 2023 des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh wird hiermit 

gemäß § 18 Abs. 1 GkG NRW i.V.m. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 

Der Jahresabschluss (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung) und die Bilanz zum 

31.12.2024 sind Bestandteil dieser Bekanntmachung. 

Ennigerloh, den 08.01.2026 M. Berendes 

 Verbandsvorsteher 


